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Merkblatt / Wegweisung des Zuger Bauernverbandes 
 

Wildschweinjagd 

 

 

Kontext 

Wildschweine (Schwarzwild) dürfen während der offiziellen Hoch- und Niederwildjagdzeiten regu-
lär bejagt werden. Treten jedoch während des Jahres Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen 
auf, kann eine Bejagung auch ausserhalb dieser Zeiten erfolgen, wenn keine Schonzeiten betrof-
fen sind. Voraussetzung dafür ist eine Sonderbewilligung, die auf Grundlage einer offiziellen Scha-
denmeldung oder unmittelbaren Gefährdung beim Amt für Wald und Wild erteilt werden kann. 

 

 

 
 

Achtung:  

Die Meldung kann per Mail oder auch telefonisch erfolgen und soll folgendes beinhalten: 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Parzellennummer von Eigentümer/Pächter und die Anga-
ben des ausführenden Jägers. 

 

 

 

 

Hinweis:  

Zu beachten ist, dass Schäden erst ab einer Höhe von 300 CHF entschädigt werden. Zu-
dem wird eine Entschädigung nur gewährt, wenn zuvor geeignete, zumutbare Präventions-
massnahmen ergriffen wurden – etwa durch das Umzäunen von Mais- oder Getreidefel-
dern. Ein präventiver Schutz von Grünland ist hingegen kaum umsetzbar. 

 

Kurz zusammengefasst 

• Bejagung ausserhalb der Jagdzeit ist mit einer Sonderbewilligung möglich, wenn keine 
Schonzeiten betroffen sind, basierend auf einer offiziellen Meldung durch den Landwirt. 

• Schadensvergütung wird nur bei der Umsetzung Präventionsmassnahmen gewährt 

• Entschädigungen erfolgen erst ab einer Schadenshöhe von 300 CHF 

Wildschweinschäden in der Landwirtschaft - AGRIDEA    

Amt für Wald und Wild 

 

 

Die Rolle des Zuger Bauernverbandes 

Bei weiteren Fragen oder anderen eigenen Erfahrungen rund um dieses Thema, treten Sie mit 
uns in Kontakt. 

 

https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3876~1/3~200136~Shop0/Umwelt-Landschaft/Biodiversit%C3%A4t/Flora-und-Fauna/Wildschweinsch%C3%A4den-in-der-Landwirtschaft/Deutsch/Print-Papier
https://zg.ch/de/direktion-des-innern/amt-fuer-wald-und-wild#Kontakt

